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Bedenken bestehen deshalb aus bodendenkmalpflegerischer Sicht nicht.  

 

Zu berücksichtigen ist allerdings, dass systematische Erhebungen zur Ermittlung des 

archäologischen Potenzials im Plangebiet bisher noch nicht durchgeführt wurden und 

die im Archiv des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege vorliegenden Daten überwie-

gend auf zufälligen Beobachtungen beruhen. Eine abschließende Beurteilung der ar-

chäologischen Situation ist grundsätzlich ohne Durchführung systematischer Gelän-

deerhebungen nicht möglich. Die Existenz von Bodendenkmälern kann deshalb auch 

für das Plangebiet nicht ausgeschlossen werden.   

 

Auf die §§ 15, 16 Denkmalschutzgesetz NW wird in diesem Zusammenhang verwie-

sen. Beim Auftreten archäologischer Bodenfunde und Befunde ist die Gemeinde als 

Untere Denkmalbehörde oder das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, 

Außenstelle Xanten, Augustusring 3, 46509 Xanten, Telefon 02801/776290, Fax 

02801/7762933, unverzüglich zu informieren. Bodendenkmal und Entdeckungsstätte 

sind zunächst unverändert zu erhalten.  

 

Es wird angeregt, einen entsprechenden Hinweis in den Bebauungsplan aufzunehmen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Semrau 






